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Beachte

Dazu: VWGH vom 3. Mai 1993, ZI 93/18/0212, Beschwerde als unbegriindet abgewiesen. VfGH vom 28. September
1993, ZI B 651/93-6, Behandlung der Beschwerde abgelehnt. Spruch

Der Berufung wird gemal 866 Abs4 AVG, BGBI Nr 51/1991, keine Folge gegeben und das erstinstanzliche
Straferkenntnis vollinhaltlich bestatigt.

Die Berufungswerberin hat gemal3864 VStG, BGBI Nr 52/1991, S 47.400,-- als Beitrag zu den Kosten des
Berufungsverfahrens binnen 2 Wochen nach Zustellung dieses Bescheides zu zahlen.

Text

Mit dem bekampften Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft xx vom 5.12.1991, ZI. 3-*****.91, wurde Uber Frau
T H als Arbeitgeberin (Witwenfortbetrieb des Transportunternehmens Internationale Transporte J****#* Bi¥&¥kiki)
wegen mehrfacher Ubertretungen nach den Bestimmungen der 816 Abs3 AZG, 814 Abs2 AZG und 8§12 Abs1 AZG,
Geldstrafen in der Hohe von insgesamt S 237.000,-- (zweihundertsiebenunddreifigtausend), im Nichteinbringungsfalle
eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 237 Tagen gemal 828 Abs1 AZG verhangt.

Der Beschuldigten wurde angelastet, dafur verantwortlich zu sein, daR einerseits - wie aus dem Spruch ersichtlich - in
insgesamt 18 Fallen das hochstzuldssige Ausmald der Einsatzzeit gemal’ §16 Abs3 AZG Uberschritten wurde (Punkt 1
des Straferkenntnisses), andererseits in gleichfalls 18 Fallen die gesamte Lenkzeit - gemald der Bestimmung des §14
Abs2 AZG - im hochstzulassigen Ausmalf von 8 Stunden Uberschritten wurde (Punkt 2 des Straferkenntnisses) und
zusatzlich den im Spruch namentlich angefihrten 18 Arbeitnehmern nach Beendigung der Tagesarbeitszeit keine
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 10 Stunden gewahrt wurde, womit die Bestimmung des 812 Abs1 AZG
verletzt worden sei (Punkt 3 des erstinstanzlichen Bescheides).

Uber ihre ausgewiesenen Rechtsvertreter erhebt die Beschuldigte fristgerecht Berufung und fiihrt in diesem
Rechtsmittel im wesentlichen aus, dal? das erstinstanzliche Verfahren deshalb mangelhaft geblieben sei, da seitens der
Bezirkshauptmannschaft weitere, Uber die Auswertung von Diagrammscheiben hinausgehende, Ermittlungen
durchgefihrt hatten werden mussen, um die Widerspriche zwischen dem Ergebnis der Auswertung der
Diagrammscheiben und den von den Fahrern gefuhrten Wochenberichtsblattern aufzuklaren.

Weiters seien nach der Auffassung der Beschuldigten Arbeitszeitiberschreitungen aufgrund unvorhersehbarer Vorfalle
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dem Arbeitgeber nicht vorwerfbar.

Inhaltliche Rechtswidrigkeit dieses Bescheides liege deshalb vor, weil eine Bestrafung nach816 AZG und nach812 AZG
unzulassig sei. Die Uberschreitung der Einsatzzeit konsumiere sohin die Unterschreitung der Ruhezeit und sei auch
eine Doppel- bzw Dreifachbestrafung bei gleichzeitiger Anwendung des §14 AZG unzulassig.

Abschlieend werde noch auf das im Betrieb Ubliche Entlohnungssystem verwiesen, wonach kein Anreiz fur die Lenker
bestehe, dem Arbeitszeitgesetz zuwiderzuhandeln.

Somit werden die Antrage auf Aufhebung des Bescheides, Erganzung des Ermittlungsverfahrens und in eventu auf
eine Herabsetzung der verhangten Strafe gestellt.

Im Rahmen des Parteiengehdrs beantragte das Arbeitsinspektorat die vollinhaltliche Bestatigung des

Straferkenntnisses der Behorde erster Instanz.

In der am 19.01.1993 am Sitz der Bezirkshauptmannschaft xx durchgefuhrten 6ffentlichen mindlichen Verhandlung

hielten die Parteien des Verfahrens ihre bisherige Vorbringen vollinhaltlich aufrecht.

Die vernommene Zeugin W, Disponentin in der Firma der Beschuldigten, fihrte aus, daR sie im wesentlichen allein fur
die Einteilung der Fahrten der Lenker zustandig sei, ihr die Beschuldigte im wesentlichen "freie Hand" lieRe und nur in

auBBergewohnlichen Fallen in die Planung eingreife.

Bei der Fahrtenplanung werde den Kraftfahrern- je nach Bestimmungsort- ein zeitlicher Spielraum von maximal einem
halben Arbeitstag fir allfallige besondere Vorkommnisse eingerdumt. Der Zeitplan sei so beschaffen, dal3 die Fahrer
diesen unter Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen einhalten kénnen. Weiters wirden die Lenker
angehalten, sich regelmaRig wahrend der Fahrt bei der Disponentin telefonisch rtickzumelden, wobei allerdings durch
die Nichtbefolgung dieses Auftrages keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen ergriffen wirden, je nach Schwere und
Haufigkeit dieses Unterlassens werde allerdings friher oder spater davon die Arbeitgeberin informiert.

Die Frage, ob Anreize fur die Lenker zur MiBachtung der einschlagigen Gesetze bestiinden, kdnne sie nicht
beantworten, damit habe sie nichts zu tun, von solchen Anreizen wisse sie nichts. Bisher sei sie fur rund 30 Lenker

alleine zustandig gewesen, erst seit Sommer 1992 habe sie einen jungen Kollegen zur Einschulung bekommen.

Der Zeuge B gab an, dal3 es im Betrieb der Beschuldigten Ublich sei, daR die Lenker zur Feststellung der Zeiten diese

von den Diagrammscheiben zusammenrechnen und dann in das Wochenberichtsbuch eintragen.

Bei Ublichem Betriebsablauf trete die Chefin mit ihm nicht in Kontakt; normalerweise sei die Disponentin der Firma
sein Ansprechpartner. Er sei noch nie von der Chefin kontrolliert worden, nur einmal habe er eine Aussprache mit ihr
gehabt, hinsichtlich der erlaubten Fahrzeit im EG-Raum, wobei die Arbeitgeberin hinwies, dal3 die 6sterreichischen

Normen einzuhalten seien.

Allerdings fuhre die Chefin bei Auftreten von Problemen persénlich Kontrollen durch, gesetzliche Anderungen wirden

kundgemacht bzw von manchen Kollegen persdnlich mit der Arbeitgeberin besprochen.
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Die monatliche Entlohnung erfolge nach Arbeitsstunden, Didten und Uberstunden wiirden monatlich bezahlt.

Der Unabhéngige Verwaltungssenat im Land NO hat dazu wie folgt erwogen:

Der Berufung kommt keine Berechtigung zu.
Die von der Berufungswerberin geltend gemachte Mangelhaftigkeit des Verfahrens liegt nicht vor.

Durch die Auswertung der Diagrammscheiben mittels einer Diagramm-Auswertscheibe der Firma Kienzle unter
Berlcksichtigung der einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen sind der erkennenden Behoérde ausreichende und
sichere Anhaltspunkte dafur geliefert worden, dal3 der angezeigte Sachverhalt mit der fur das Strafverfahren
erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit und Vollstandigkeit entspricht. Durch die gewahlte Gbliche und
unbedenkliche Vorgangsweise der Auswertung der Diagrammscheiben kommt diesem Ergebnis unter Verwertung der
allgemeinen Lebenserfahrungen die Uberragende Wahrscheinlichkeit hinsichtlich der Richtigkeit zu, da demgegenuber
die gelibte Praxis der Kraftfahrer, die Zeiten von der Diagrammscheibe, welche anschlieBend in den Fahrtenblchern
vermerkt werden, zusammenzurechnen, diese Methode - den allgemeinen Lebenserfahrungen nach - bedeutende
Fehlerquellen und Ungenauigkeiten in sich birgt.

Dal3 diese Berechnungsart auch in der Firma der Beschuldigten die gangige war, ist durch die schlissigen und
glaubhaften Angaben des Zeugen B als erwiesen anzunehmen.

Da die Beweislage flr das der Berufungswerberin angelastete Verhalten ausreicht, konnten eine Zeugeneinvernahmen
unterbleiben (vgl VwGH 18.1.90, 89/009/0114), da sich der Senat aufgrund der bisher vorliegenden Beweise ein klares
Bild Uber die malRgebenden Sachverhaltselemente machen konnte. (analog VwGH 4.10.85, 82/17/0147).

Das von der Beschuldigten im vorliegenden Rechtsmittel angefiihrte Beispiel zum Nachweis eines vorliegenden
Entlastungsbeweises geht rechtlich ins Leere, da aufgrund der einschlagigen Judikatur Fahrten mit Kraftfahrzeugen des
Arbeitgebers, denen an sich ein dienstlicher Auftrag zugrunde lag, nicht deshalb zu Privatfahrten, die die Einsatzzeit
unterbrechen, werden, wenn dadurch auch ohne dienstliche Anordnung oder sogar entgegen bestehender
Dienstanweisungen die hochstzuldssige Grenze der Einsatzzeit oder Lenkzeit tberschritten wird.

Fuhrt die Beschuldigte aus, dalR die angeflhrten Stillstandzeiten und Stehzeiten, welche sich angeblich aus
unvorhersehbaren Zufallen (Pannen, Staus, Verkehrsunfalle, Gberlange Grenzaufenthalte, ua) ergaben, so sind nach
der Rechtsauffassung des Senates diese behaupteten Ursachen nicht geeignet, Lenkzeitiberschreitungen und
Ruhezeitunterschreitungen in diesem AusmalR und dieser Haufigkeit zurechtfertigen.

AuBergewohnliche Falle sind im Arbeitszeitgesetz in der Bestimmung des§20 AZG normiert. Unter anderem finden die
einschldgigen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes dann keine Anwendung auf vorlbergehende und
unaufschiebbare Arbeiten, die zur Behebung einer Betriebsstérung zur Verhitung des Verderbens von Gutern oder
eines sonstigen unverhaltnismaBigen wirtschaftlichen Sachschadens erforderlich sind, wenn unvorhergesehene und
nicht zu verhindernde Griinde vorliegen und andere zumutbare MaBnahmen zur Erreichen dieses Zweckes nicht
getroffen werden kénnen. Dal3 diese Gesetzesbestimmung Anwendung finden kann, ist es Voraussetzung, dal3 es sich
um einen aullergewdhnlichen Fall handeln muf3. Pannen, Staus, Verkehrsunfdlle, Gberlange Grenzaufenthalte und
dergleichen sind Ereignisse, die die Arbeitgeberin eines internationalen Transportunternehmens als vorhersehbare

oder mit einer gewissen RegelmaRigkeit wiederkehrende Ereignisse bei ihrer Betriebsplanung in Betracht ziehen muf3.
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Die fur die voraussichtliche Dauer der Fahrt von der Disponentin maximal hinzugerechnete Zeit eines halben
Arbeitstages fur unvorhersehbare Vorfdlle, vermag allein nicht zu gewahrleisten, dal3 die Vorschriften des
Arbeitszeitgesetzes auch tatsachlich eingehalten werden.

Inwieweit die Beschuldigte die subjektive Tatseite bestreitet, ist zur Entscheidung dieser Frage unter anderem auch die
glaubhafte und schlUssige Aussage der Zeugin W heranzuziehen. Diese gab in ihrer Vernehmung an, dal3 ihr die
Beschuldigte bei der Fahrtenplanung im Regelfall freie Hand a3t und nur in aulRergewdhnlichen Fallen in die Planung
eingreift.

Im vorliegenden Fall kann von einem hinreichenden Kontrollsystem nicht gesprochen werden. Das behauptete

betriebliche Kontrollsystem beschrankt sich auf Belehrung und Aufforderungen an die Lenker, die
Arbeitszeitvorschriften einzuhalten und stichprobenweise Kontrollen. Diese getroffenen MaBnahmen genigen nicht
den Anforderungen an ein wirksames Kontrollsystem, von dem mit gutem Grund erwartet werden kann, dal3 diese die
tatsachliche Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften sicherstellt (VwGH 21.1.1988, 87/08/0230).

Daruiberhinaus ist der Arbeitgeber noch gehalten, alle sonstigen, im konkreten Betrieb méglichen und zumutbaren
MalRnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Arbeitszeit sicherzustellen, wobei es zB gehort, die
Arbeitsbedingungen und Entlohnungsmethoden so zu gestalten, daR sie keinen Anreiz zur Verletzung der
Arbeitszeitvorschriften darstellen (VwGH 30.5.1989, 88/08/0007 uva.). Die Strafbarkeit des Arbeitgebers besteht selbst
dann, wenn VerstoBe gegen Arbeitszeitregelungen ohne sein Wissen und seinen Willen begangen wurden, es sei denn,
er habe solche MaBnahmen getroffen, die unter den gegebenen Voraussetzungen aus gutem Grund der Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften erwarten lieBen (VWGH 21.11.1984, 82/11/0091, 0092).

Die Einrichtung eines dem konkreten Betrieb entsprechenden Kontrollsystems und Setzung aller sonstigen in diesem
Betrieb modglichen und zumutbaren MalBnahmen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Arbeitszeit
sicherzustellen, kommt besondere Bedeutung zu. Nur wenn die Arbeitgeberin vorliegendenfalls glaubhaft macht, daf3
ein Verstol3 gegen Arbeitszeitvorschriften durch einen Lenker trotz Ermdéglichung der Einhaltung dieser Vorschriften
durch den Fahrtauftrag und trotz Bestehens und Funktionierens eines im einzelnen darzulegenden Kontrollsystems
und trotz der sonstigen im obigen Sinn getroffenen MalRnahmen ohne ihr Wissen und ohne ihren Willen erfolgt ist,
kann ihr der Verstol3 verwaltungsstrafrechtlich nicht zugerechnet werden (vgl. VwGH 29.1.1987, ZI. 86/08/0172, 0173,
VwWGH 20.7.1992, ZI. 91/19/0201).

Das von der Beschwerdefuhrerin zu ihrer Entlastung erstattete Vorbringen ist nicht geeignet, mangelndes Verschulden
- bei den ihr angelasteten Ubertretungen handelt es sich um sogenannte Ungehorsamsdelikte - im Sinne des §5 Abs1
VStG glaubhaft zu machen. Das in ihrem Betrieb eingerichtete Kontrollsystem "erschdpfte sich darin, daf3 sie nur wenn
es Schwierigkeiten gab, selbst ihre Lenker anwies, die einschldgigen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Das Erteilen
solcher Weisungen stellt aber nur einen Teil eines betrieblichen Kontrollsystems dar; diese MaBnahme reicht fur sich
allein keineswegs aus, um mit gutem Grund erwarten zu lassen, dal3 bei Erfillung von Fahrtauftragen - insbesondere
ins Ausland und den damit in der Regel gegebenen Mdglichkeiten flexiblerer Zeiteinteilung durch die Lenker - die
Arbeitszeitvorschriften tatsachlich eingehalten werden. Da die gesamte Einteilung und Planung im Regelfalle der
Disponentin Uberlassen wurde, kann von einem im Sinne der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes wirksamen, auf
die Situation des konkreten Betriebes abgestellten Kontrollsystems in Bezug auf die Einhaltung arbeitszeitrechtlicher
Vorschriften durch Lenker bei Erfillung von Fahrtauftragen demnach nicht die Rede sein.

Weiters ist zu berucksichtigen, das die Beschwerdefuhrerin, was das Ergreifen von zusatzlichen, der Gewahrleistung
der Einhaltung der Arbeitszeit in ihrem Betrieb dienenden MalBnahmen anlangt, nur ganz allgemein gehaltene
Behauptungen aufstellte, ohne konkret darzutun, worin etwa jene Komponenen ihres Entlohnungssystems zu
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erblicken seien, die behauptetermalen dazu fuhrten, dafl die Lenker keinerlei finanzielle Vorteile bei
Arbeitszeitiberschreitungen hatten. Auch die Aussagen des Zeugen B zu diesem Beweisthema konnten fur die
Beschuldigte keinen Entlastungsbeweis bringen.

Diese unbestimmt gehaltenen Angaben der Berufungswerberin sind somit als Schutzbehauptungen zu qualifizieren
und war angesichts dieser Zurlckhaltung der Beschuldigten die belangte Behdrde nicht gehalten, von sich aus
Ermittlungen in dieser Richtung zu pflegen, um allenfalls fir die Taterin im Sinne des 85 Abs1 VStG entlastende
Umstande zu Tage zu férdern.

Gleichfalls liegt die behauptete Rechtswidrigkeit des bekdmpften Bescheides der Strafbehdrde erster Instanz nicht vor.
Im Verwaltungsstrafverfahren gilt das Kumulationsprinzip. Das bedeutet, dal3 fur jedes Delikt eine eigene Strafe, somit
nebeneinander mehrere Stafen, zu verhangen sind. Strafdrohungen schlieBen einander nur dann aus, wenn die
Verwirklichung des einen Tatbestandes die Verwirklichung des anderen zwingend nach sich zieht. Diese
Voraussetzungen liegen jedoch nicht vor bei einem Zusammentreffen einer Uberschreitung der zuléssigen Lenkzeit
gemaR §14 AZG in Verbindung mit einer Uberschreitung der zulssigen Einsatzzeit gemaR §16 AZG.

Gleiches gilt bei Uberschreitung der zulissigen Einsatzzeit in Verbindung mit einer Nichteinhaltung der téglichen
Ruhezeit (vgl VWGH vom 26.2.1990, ZI. 90/19/0042, VwGH vom 30.05.1989, ZI. 88/08/168). Die ausgesprochenen
Strafen wurden daher zu Recht nebeneinander verhangt und liegt Rechtswidrigkeit in diesem Punkt gleichfalls nicht

vor.

Wenn die Beschuldigte einen Entlastungsbeweis darin sieht, daf? die Lenker gegen Ende ihrer Lenk- bzw Einsatzzeit das
Fahrzeug nicht einfach am Stralenrand bzw Pannenstreifen abstellen koénnen, da dies gegen die
Stral3enverkehrsordnung verstoRBen wirde und die Lenker somit geradezu gendtigt sind, weiter zu fahren, ist dem
entgegenzuhalten, dal nirgens normiert ist, daB die Lenker die hdéchstzuldssigen Lenkzeiten und Einsatzzeiten
ausschopfen, und erst beim Erreichen der zeitlich zuldssigen

Hochstgrenzen einen geeigneten, keinesfalls verkehrbehindernden Abstellplatz aufsuchen mussen. Weiters ist die
Meinung der Berufungswerberin verfehlt, dal die Lenker nur die Wahl haben, gegen die Stral3enverkehrsordnung zu
verstol3en oder das Arbeitszeitgesetz zu Ubertreten, da fiir die Einhaltung der Arbeitszeitbestimmungen ausschlie3lich
der Arbeitgeber bzw dessen Bevollmachtigter verantwortlich ist.

Im gegenstandlichen Fall war somit zumindest grob fahrldssiges Verhalten der Beschuldigten anzunehmen, da die
Taterin in objektiver Hinsicht die Anwendung jener Sorgfalt, zu der sie nach den Umstdnden des einzelnen Falles
verpflichtet war, auBer Acht gelassen hat und sie in subjektiver Hinsicht sowohl die Zumutbarkeit als auch die
Befahigung zur Sorgfaltsiibung traf, der sie durch Unterlassung ihrer Kontrollpflicht nicht nachgekommen ist.

Hinsichtlich der Hohe der verhdngten Strafe wurde vom Senat entschieden wie folgt:

Gemal’ 819 VStG ist die Grundlage fur die Bemessung der Strafe stets das AusmaR der mit der Tat verbundenen
Schadigung oder Gefahrdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient und der Umstand, inwieweit
die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat.

Uberdies ist aus dieser Gesetzesbestimmung im ordentlichen Verfahren auf Erschwerungs- und Milderungsgriinde,
soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, Bedacht zu nehmen. Auch das AusmaR des Verschuldens ist
besonders zu bericksichtigen und bei Bemessung von Geldstrafen sind die Einkommens-, Vermoégens- und
Familienverhaltnisse der Strafhéhe
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zugrundezulegen.

Die im gegenstandlichen Fall angelasteten Verwaltungsibertretungen sind, sofern die Tat nicht nach anderen
Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehdrde mit einer Geldstrafe von S 300,--
bis S 6.000,-- oder mit Arrest von 3 Tagen bis zu 6 Wochen je Delikt zu bestrafen.

Die erstinstanzliche Behorde hat bei der Strafzumessung keinerlei Milderungsgrinde ihrer Beurteilung zugrunde
gelegt, als erschwerend wurden zahlreiche einschlagige Verwaltungsvorstrafen bertcksichtigt.

Im vorliegenden Fall wurden je Delikt Geldstrafen verhangt, die vom mittleren Bereich bis zum Héchstrahmen der
gesetzlichen Strafdrohung reichen.

Die Erstinstanz hat von dem ihr zustehenden Ermessen hinsichtlich der Strafzumessung gesetzeskonform Gebrauch
gemacht und die in 819 VStG festgelegten Kriterien ihrer Entscheidung zugrunde gelegt.

Im gegenstandlichen Fall waren einschlagige Vorstrafen zu bertcksichtigen, die den SchluR nahelegen, dal3 die
Beschuldigte offensichtlich nicht gewillt ist, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten.

Nach standiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes sind Verstof3e gegen die hdchstpersonliche Rechte der
Arbeitnehmer, wie Leben und Gesundheit, mit aller Strenge zu ahnden.

Berucksichtigt man ferner, dafd durch die Vielzahl, die knappe zeitliche Abfolge, und das Ausmal der angezeigten und
als erwiesen angenommenen Ubertretungen zusitzlich eine eminente Gefihrdung auch der (brigen
Verkehrsteilnehmer gegeben ist, da durch die Nichteinhaltung der Arbeitszeitvorschriften die Unfallgefahr drastisch
steigt, war das Strafausmal3, das sachlich nachvollziehbar differenziert von der Strafbehdrde erster Instanz festgesetzt
wurde, zu bestatigen, wobei zusatzlich zu berlcksichtigen war, dal die Taten geeignet waren, einen besonderen
Auffalligkeitwert in der Offentlichkeit zu erreichen.

Die Strafbemessung muR im anhangigen Verfahren vom Gedanken getragen sein, die Einhaltung der
Verwaltungsvorschriften durch die Verhangung einschneidender Strafen zu erzwingen.

Da der Unrechtsgehalt der Tat ein bedeutender war, war die Verhdngung der Strafen - wie aus dem Spruch des
Straferkenntnsisses ersichtlich - als tat- und tatergerecht, sowie persoénlichkeitsadaquat unter Zugrundelegung nicht
ungunstiger allseitiger Verhaltnisse der Rechtsbrecherin zu bestatigen, wobei keinerlei Milderungsgriinde zu
berucksichtigen waren und es der Berufungswerberin an jeglicher Schuldeinsicht trotz Mehrfachtaterschaft mangelt.

Durch die Hohe der Bestrafung wird gleichfalls eine generalpraventive Wirkung erzielt.

Es war somit spruchgemaf zu entscheiden.

Die Kostenentscheidung grindet sich auf die im Spruch angefihrte Gesetzesstelle, danach ist der Beitrag zu den
Kosten des Strafverfahrens fiir das Berufungsverfahren mit 20% der verhangten Strafe zu bemessen.

Der Berufungswerber hat daher insgesamt folgende Betrage zu entrichten:
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1. verhangte Geldstrafe S 237.000,--
2. Kostenbeitrag zum

Verfahren erster Instanz S 23.700,-
3. Beitrag zu den Kosten

des Berufungsverfahrens S 47.400,-

Gesamtbetrag S 308.100,--

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	TE UVS Niederösterreich 1993/03/01 Senat-BN-92-001
	JUSLINE Entscheidung


